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Anhang 1 zur DGO  
 

Einstufung des hauptamtlichen Personals 
 
 

Funktion Lohnklasse 

Gemeindeschreiber 18 - 22 

Finanzverwalter 18 - 22 

Schulleiter 18 - 22 

Verwaltungsangestellte 12 - 16 

Schulhauswart 10 - 14 

Werkhofmitarbeiter 10 - 14 

 
Skala der Grundgehälter des hauptamtlichen Gemeindepersonals richtet sich 
jeweils nach den Lohntabellen des Kantons Solothurn. 
 
https://www.so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-pa/Personalamt/03_Anstellungsbedingungen-
GAV/10_Lohnsystem/10_Lohntabellen/tab18_verwaltung.pdf 
 

 
 
 
 

https://www.so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-pa/Personalamt/03_Anstellungsbedingungen-GAV/10_Lohnsystem/10_Lohntabellen/tab18_verwaltung.pdf
https://www.so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-pa/Personalamt/03_Anstellungsbedingungen-GAV/10_Lohnsystem/10_Lohntabellen/tab18_verwaltung.pdf
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Anhang 2 zur DGO 
 

Honorare und Entschädigungen für Behördenmitglieder und nebenamtliche 
Funktionäre 
 

I. Gemeinderat 
 
Die nachstehenden Grundentschädigungen beinhalten sämtliche Aufwände und Spesen 
innerhalb des zugewiesenen Ressorts (exkl. ordentliche Gemeinderatssitzungen).  
 
Gemeindepräsident      Fr. 29’460.00 
 

Gemeindevizepräsident   Fr.   1’500.00 
 

Gemeinderäte 
Ressort Präsidiales      Fr.   3‘700.00 
Ressort Bildung und Jugendarbeit   Fr.   3‘700.00 
Ressort öffentliche Bauten und Anlagen   Fr.   2‘800.00 
Ressort Bau und öffentliche Werke   Fr.    2‘800.00 
Ressort Soziale Sicherheit und Gesundheit  Fr.   2‘800.00 
Ressort Umwelt, Entsorgung und Verkehr  Fr.   2‘800.00 
Ressort öffentliche Sicherheit    Fr.   2‘800.00 
Ressort Finanzen, Steuern und Gebühren  Fr.   2‘800.00 
Ressort Kultur und Sport     Fr.   2‘800.00 
 
 

II. Kommissionen 
 

Die nachstehenden Grundentschädigungen beinhalten sämtliche Aufwände und Spesen 
innerhalb des zugewiesenen Ressorts (exkl. ordentliche Kommissionssitzungen).  
 
 

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission    
 
Präsident       Fr.        200.00 
 

Wahlbüro 
 
Präsident       Fr.        800.00 
 

Feuerwehrkommission  
 
Kommandant      Fr.   5’000.00 
 
Offiziere       Fr.   1‘500.00 
 
Fourier (Aktuar)      Fr.   2’200.00 
 
Materialverwalter      Fr.     500.00 
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Bau- und Werkkommission       
 
Präsident       Fr.   5‘500.00 
       
Kommissionsmitglieder     Fr.   2‘800.00 
 
Betriebs- und Unterhaltskommission 
 
Präsident       Fr.   1‘000.00 
 
Kommissionsmitglieder     Fr.      800.00 
 
 

Verkehrs- und Umweltschutzkommission 
 
Präsident       Fr.      500.00 
 
Kommissionsmitglieder     Fr.      200.00 
 
 

Kultur- und Sportkommission 
 
Präsident       Fr.      500.00 
 
Kommissionsmitglieder     Fr.      200.00 
 
 

Finanzkommission 
 
Präsident       Fr.      500.00 
 
 

Fachausschüsse und spez. Kommissionen  
 
Präsidenten von Fachausschüssen und spez. Kommissionen, erhalten für die 
Sitzungsvorbereitung und die Sitzungsleitung pro Sitzung        
 Fr. 60.00 
 
Aktuare erhalten für das Verfassen des Protokolls und die Bearbeitung der zur Sitzung 
gehörenden Korrespondenz pro Sitzung  
 Fr. 60.00 

 
III. Sitzungsgelder 
 
Gemeinderat, Kommissionen, Fachausschüsse 
   

Pro Sitzung  Fr. 60.00 
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IV. Funktionäre 
 

Friedensrichter Fr.  700.00 

WC-Wartung Pfarreiheim Fr.  1'500.00 

Pilzkontrolleur Fr.  950.00 

Zählerableser Wasserversorgung Fr.  3’500.00 

Brunnenmeister Fr.  3’500.00 

Abwart Aufbahrungshalle Fr. 750.00 

         - zuzüglich Stundenentschädigung pro Aufbahrung  

Landwirtschaftl. Erhebungsstelle Fr.  500.00 

 

V. Stundenentschädigung 
 

Rechnungsprüfungskommission 
 

Revisions- und Prüfungsarbeiten Fr.  33.00 
 

Wahlbüro 
 

Einsatz (Samstag und Sonntag) Fr.  33.00 
 

Feuerwehr 
 

Materialverwalter Fr.  30.00 
 

Übungssold  Fr. 20.00 
Einsatzsold  Fr.  30.00 
 

Andere Entschädigungen 
 

Übrige Arbeiten (z.B. Reinigungsarbeit, usw.) Fr. 30.00 
 
Taggelder 
 

Teilnahme an Kursen, Konferenzen, Tagungen, u.s.w. ausserhalb der Gemeinde: 
während der Dauer: 
 

- eines Abends Fr.   60.00 
- eines halben Tages (Zeitaufwand mehr als 3 Std.) Fr. 150.00 
- eines ganzen Tages(Zeitaufwand mehr als 5 Std.)  Fr. 300.00 
-  

Anmerkung 
 

- Werden vom Veranstalter Kurs- oder Taggeldentschädigungen ausbezahlt, so kommt die Gemeinde 
nur für allfällige Differenzbeträge zu den vorstehenden  Ansätzen auf. 

- In den aufgeführten Ansätzen ist der Lohnausfall, Anteil 13. Monatslohn sowie Ferien- und 
Feiertagsentschädigung inbegriffen.  

- Ausserordentliche Aufwendungen werden nach Absprache mit dem Ressortleiter Finanzen des 
Gemeinderates vergütet. 

 
Anhang I und II beschlossen von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde 
Kestenholz vom 21. Juni 2018 und vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt mit 
Verfügung vom 12. Juli 2018. Die Änderungen treten ab dem 1. Januar 2019 in Kraft. 


